
AKG-Arzneimittel und Kooperation im Gesundheitswesen e.V.

Verfahrensübersicht
1. Instanz

Eingang der Beanstandung bei der Geschäftsstelle des AKG

Abgabe einer strafbewehrten 
Unterlassungserklärung

Einigungsversuch durch Geschäftsführer

erfolgreich nicht erfolgreich

Überweisung an die Schlichtungsstelle

Verfahren beendet

Schlichtungsversuch

erfolgreich erfolglos

Abgabe einer 
strafbewehrten 
Unterlassungs-

erklärung

Schlichterspruch

Beanstandung zulässigBeanstandung unzulässig,
offensichtliche unbegründet oder 
mangelnde Aufklärbarkeit: 

Verfahren beendet

Einstellung durch Schlichterspruch
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Verfahrensübersicht
2. Instanz

Rechtsmittel Beschwerde
(Schiedsstelle)

Vorsitzender der Schiedsstelle 
prüft Zulässigkeit der 
Beschwerde

Zulässig Schiedsstelle überprüft den Schlichterspruch 
und Umfang des Antrages

begründet unbegründet

Aufhebung des Schlichter-
spruchs und ersetzt durch eine 
eigene Entscheidung

Abweisung

unzulässig
Abweisung
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